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Die Stadt Karlsruhe kommt der in §15 des Landes-Behindertengleichstellungsgesetz normierten Verpflich-

tung, die Aufgaben eines Beauftragten oder einer Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behin-

derungen (kommunale Behindertenbeauftragte oder kommunaler Behindertenbeauftragter) wahrzuneh-

men, nach.  

 

Auf Grund der dargestellten aktuellen Finanzlage und der erwarteten finanziellen Entwicklung kann eine 

Ausweitung der Aufwendungen und Zuschüsse in den Bereichen „freiwillige Leistungen“ und „Pflichtauf-

gaben ohne Weisung“ im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 aus Sicht der Verwaltung nicht erfolgen. 

 

Die Verwaltung empfiehlt vor diesem Hintergrund, den Antrag abzulehnen.  

 


